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1 Einleitung und Aufgabenstellung 
In Stuttgart-Möhringen ist oberhalb der Kläranlage eine Hochwasserschutzmaß-
nahme an der Körsch geplant. Hierbei sind ein Hochwasserschutzdamm und eine 
-mauer vorgesehen. Für die Realisierung des Vorhabens müssen insbesondere Ge-
hölzbestände und Grünland in Anspruch genommen werden. Das Untersuchungs-
gebiet hat eine Größe von ca. 12 ha (vgl. Abb. 1). 
§ 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) beinhaltet bestimmte Verbote der 
Beeinträchtigung besonders und streng geschützter Arten. Bei der Durchführung 
von Vorhaben hat der Vorhabenträger zunächst eine Vermeidung von Verbotssach-
verhalten anzustreben. Ansonsten hat er sicherzustellen, dass bei zu erwartenden 
Beeinträchtigungen, die nach den artenschutzrechtlichen Vorschriften verboten wä-
ren, hierfür eine Ausnahme möglich ist bzw. muss eine solche beantragen. Dazu ist 
                                                 
1  Projekt-Nr. 24-001 
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zu ermitteln, ob und in welcher Weise artenschutzrechtliche Verbote berührt wer-
den. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind nicht der Abwägung zugäng-
lich. Die Bewilligung einer Ausnahme oder Befreiung durch die zuständige Be-
hörde (i. d. R. Höhere Naturschutzbehörde) ist eine Ermessensentscheidung und an 
bestimmte Voraussetzungen gebunden. 
Eine prinzipielle Betroffenheit europarechtlich geschützter Arten durch das Vorha-
ben war zu erwarten. Die europarechtlich geschützten Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie sowie die Europäischen Vogelarten2 sind für nach § 15 BNatSchG 
zulässige Eingriffe bzw. bestimmte Vorhaben nach BauGB artenschutzrechtlich re-
levant. Aus diesen Gründen ist eine Beurteilung der Artenschutzbelange im Rah-
men dieses Verfahrens notwendig. 

 
 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets (Abbildungsgrundlage übermittelt 

durch Auftraggeber). 
Im Untersuchungsgebiet waren bereits Erhebungen zu Fledermäusen in den Jahren 
2011 (Quetz 2015), 2017 (Quetz 2017) und 2022 (Turni et al. 2022) durchgeführt 
worden. Diese wurden seitens der Naturschutzbehörden als hinreichend aktuell ein-
gestuft, sodass 2024 keine erneute Erfassung als erforderlich angesehen wurde. Die 
Ergebnisse sind in der folgenden Tab. 1 zusammengefasst. 
Tab. 1 Nachgewiesene Fledermausarten im Untersuchungsbiet und ihr Status 

(auf Basis von Quetz 2015, 2017; Turni et al. 2022). 

RL 
D 

RL 
BW VD ZAK FFH § Arten Nachweise 

2 2 ! LB II, IV s Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii) 

2017: Verdacht 
2022: Wochenstubenquartier in den Klein-
gartenanlagen nördlich des Untersu-
chungsgebiets. Verdacht auf Nutzung von 
Baumhöhlen im Untersuchungsgebiet 

                                                 
2  alle heimischen Arten 
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RL 
D 

RL 
BW VD ZAK FFH § Arten Nachweise 

- 3 - - IV s Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) 

2011: Jagdgebiet und Quartierverdacht 
2017: nachgewiesen 
2022: nachgewiesen 

- 3 - - IV s Kleine Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus) 

2017: nachgewiesen 
2022: nachgewiesen 

V i ? - IV s Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 

2017: nachgewiesen 
2022: Paarungsquartier in einer alten 
Weide im Baufeld. Dient ggf. auch als 
Winterquartier oder zumindest als Über-
gangsquartier. 

- 3 - - IV s Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) 

2011: Jagdgebiet und Quartierverdacht 
2017: nachgewiesen 
2022: nachgewiesen 

- G - - IV s Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) 

2017: nachgewiesen 
2022: nachgewiesen 

3 3 - - IV s Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) 

2011: Jagdgebiet und Quartierverdacht 

RL Rote Liste 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2020) 
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun 2003) 
 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 V Art der Vorwarnliste 
 i gefährdete wandernde Tierart 
 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 
 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
 D Daten defizitär 
 - nicht gefährdet 

VD Verantwortlichkeit Deutschlands (Meinig et al. 2020) 
 ! in hohem Maße verantwortlich 
 ? Daten ungenügend, evtl. erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten 
 - Keine nationale Verantwortlichkeit Deutschlands 

ZAK Informationssystem Zielartenkonzept Baden-Württemberg (MLR und LUBW 2009) 
 LA Landesart A  
 LB Landesart B 
 N Naturraumart 
 - nicht im ZAK aufgeführte Art 

FFH Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
 II Art des Anhangs II 
 IV Art des Anhangs IV 

§ Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit anderen Richtlinien und Verordnungen 
 s streng geschützte Art 

Wissenschaftliche und deutsche Artnamen folgen der Nomenklatur in Braun und Dieterlen (2003). 
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 Alte, höhlenreiche Weide mit Funktion als Paarungs- und Winterquartier 

des Großen Abendseglers (Foto: J. Mayer). 
Entsprechend der Abstimmung mit der unteren und höheren Naturschutzbehörde 
war eine weitere Konkretisierung von Maßnahmen für Fledermäuse erforderlich. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um die folgenden Aspekte (zusammengefasst 
aus einer E-Mail vom 02.05.2023 seitens der Fa. GefaÖ an das Referat 56 des Re-
gierungspräsidiums Stuttgart): 
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• Detaillierung der Maßnahmen zum Erhalt der Quartierfunktion für den Großen 
Abendsegler und ggf. anderer Arten inkl. artbezogener Begründung und Darstel-
lung der Prognosesicherheit. 

• Beschreibung der Maßnahmen (insbes. Lage und Ausführung) zur Vermeidung 
und Minderung der bau- und anlagebedingten Betroffenheit von Leitstrukturen. 

• Fachlich-argumentative Aufbereitung der geplanten Bepflanzungen auf dem 
Dammbauwerk als Maßnahme zur Vermeidung einer dauerhaften Lebensraum-
zerschneidung bei Fledermäusen. 

Im vorliegenden Gutachten werden die genannten Aspekte aufgearbeitet.  
 

2 Detaillierung der Maßnahmen 
2.1 Maßnahmen zum Quartiererhalt und Individuenschutz 
Entsprechend der Ausführungen von Turni et al. (2022) befinden sich im Baufeld 
4 Höhlen- und Spaltenbäume, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne 
von Sommerquartieren, im Falle der Weide (vgl. Tab. 1 und Abb. 2) auch als Paa-
rungs- und Winterquartier, dienen (können). Bei einem Verlust dieser Bäume seien 
(teils potenzielle) Quartiere von Großem Abendsegler und Rauhaut- und Mücken-
fledermaus3 betroffen (Turni et al. 2022, 29–30), was durch die Anbringung von 12 
künstlichen Fledermausquartieren zu kompensieren sei, die sich aus 9 Sommerkäs-
ten und 3 Ganzjahreskästen zusammensetzen.  
Diesen so zunächst vorgesehenen Maßnahmen wird von der unteren und höheren 
Naturschutzbehörde jedoch keine ausreichende Prognosesicherheit zugeschreiben, 
sodass ein Funktionserhalt im Zusammenhang mit dem Verlust der (teils potenzi-
ellen) Quartiere nicht gesichert erscheint. Daher war eine auf die vorliegenden Da-
ten aufbauende, aktuelle Konzeption erforderlich. 
Die potenziell als Quartier der Bechsteinfledermaus in Frage kommenden Baum-
höhlen sind weder direkt durch die Baumaßnahme noch durch eine Erhöhung des 
HQ 100 betroffen. Zu dieser Schlussfolgerung kommen auch Turni et al. (2022). 
Im Folgenden werden die aus fachgutachterlicher Sicht erforderlichen Maßnahmen 
inkl. einer Einschätzung zu deren Prognosesicherheit dargestellt. 
 
Ersatzquartiere 
Als erste Maßnahme werden Fledermauskästen in vier Clustern aus unterschiedli-
chen Kastentypen und Expositionen in den angrenzenden Gehölzbeständen ange-
bracht. Die Anbringung sollte bis spätestens März 2025 erfolgen, da die 
                                                 
3  Es ist darauf hinzuweisen, dass für die Mückenfledermaus lediglich der Verdacht einer Nutzung 

der Weide als Quartier besteht, konkrete Hin- oder Nachweise einer Quartiersfunktion im Un-
tersuchungsgebiet fehlen. Die Nennung der Rauhautfledermaus in diesem Kontext überrascht, 
da die Art im Gebiet in keinem der drei Untersuchungsjahre nachgewiesen wurde (vgl. Tab. 1). 
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Zurverfügungstellung von Ersatzquartieren eine Erhöhung der Auffindwahrschein-
lichkeit bewirken kann. Zudem steigt mit der Dauer der Exposition der Kästen die 
Annahmewahrscheinlichkeit an (Zahn und Hammer 2017). Nach aktuellem Stand 
wird der Beginn der Baufeldfreimachung für Oktober 2026 erwartet (Winkler in 
litt.). Dementsprechend hängen die Fledermauskästen bei zeitnaher Anbringung 
dann bereits 1,5 Jahre bzw. 2 Vegetationsperioden. 
Cluster mit verschiedenen Kastentypen haben sich als wirkungsvoll erwiesen 
(Pschonny et al. 2022). Zudem ist es erforderlich, Kästen in unterschiedlichen mik-
roklimatischen Situationen anzubringen, um z. B. an heißen Sommertagen ein 
Überhitzen der Tiere zu vermeiden (Crawford und O'Keefe 2021, 2024). Südexpo-
nierte Kästen werden in den Gruppen zwar mit freiem Anflug aber überhängenden 
und somit beschattenden Ästen angebracht. Eine aus fachlicher Sicht als zielfüh-
rend angesehene Verteilung der Cluster wird in Abb. 3 dargestellt. Hierbei ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Detailabgrenzung der Cluster und die genaue Verteilung 
der Kästen innerhalb der Cluster erst nach einem Begang mit einen Baumgutachter 
final festgelegt werden können, da vermieden werden muss, die Kästen bei zukünf-
tigen Durchforstungsmaßnahmen einer möglichen Beschädigung oder gar Zerstö-
rung durch die fallenden Bäume auszusetzen. Grundsätzlich sind in den dargestell-
ten Bereichen in jedem Fall ausreichend geeignete Bäume zur Anbringung der Käs-
ten vorhanden. Die Anbringung und genaue Festlegung der Kastenstandorte inner-
halb der Cluster erfolgt unter örtlicher Fachbaubegleitung und wird von dieser do-
kumentiert. 

 
 Vorgesehene Verteilung der Fledermauskasten-Cluster (Abbildungs-

grundlage Datenlizenz Deutschland - Datenquelle: LGL, www.lgl-bw.de 
- Version 2.0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0.). 
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Die Cluster setzen sich jeweils aus den folgenden Quartieren zusammen: 

• 1 x Schwegler Fledermaus-Großraum- und Überwinterungshöhle 1FW 

• 1 x Hasselfeld Fledermausganzjahresquartier für Abendsegler 

• 1 x Schwegler Fledermaus-Großraumhöhle 2FS 

• 1 x Schwegler Fledermaushöhle 1FD (mit doppelter Vorderwand) 

• 1 x Strobel Fledermaus-Rundkasten nach Dr. Nagel Nr. 110 

• 1 x Seminatürliche Fledermaushöhle FH1500  

• 1 x Schwegler Nisthöhle 1 B mit einem Einfluglochdurchmesser von 32 mm 

• 1 x Schwegler Nisthöhle 1 B mit einem Einfluglochdurchmesser von 26 mm 
Die beiden letztgenannten Kästen für Kohl- und Blaumeise sollen den durch diese 
Arten üblicherweise bestehenden Besiedlungsdruck auf die Fledermauskästen min-
dern. 
Die beiden erstgenannten Fledermaus-Kästen in der obigen Auflistung sind als 
Ganzjahresquartiere für den Großen Abendsegler geeignet und zumindest für den 
ersten Kastentyp liegen Winterquartiernachweise aus eigenen Untersuchungen vor. 
So wurde für die Schwegler Fledermaus-Großraum- und Überwinterungshöhle 
1FW eine Winterquartiernutzung durch den Großen Abendsegler (Bodenseeraum) 
nachgewiesen. Darüber hinaus wurden in diesem Kastentyp Zwergfledermäuse, 
Braune Langohren und Myotis-Arten in verschiedenen Projektgebieten festgestellt 
(eig. Daten). Auch für die Schwegler Fledermaushöhle 1FD und den Strobel-Fle-
dermausrundkasten liegen Nachweise aus eigenen Untersuchungen zur Nutzung 
durch Fledermäuse vor (eig. Daten). Für die genannte Seminatürliche Fledermaus-
höhle liegt eine Untersuchung von der Autobahn A 44 vor, die Hinweise auf eine 
frühzeitige Besiedlung dieses Quartiertyps liefert (Encarnação und Becker 2018, 
2019). U. a. fanden sich darin auch Paarungsquartiere des Großen Abendseglers. 
Neben Zwergfledermäusen werden die Kästen u. a. von Bechsteinfledermäusen und 
Braunen Langohren genutzt. Nach Zahn und Hammer (2017) ist der Große Abend-
segler diejenige Art, die am dritthäufigsten Fledermauskastengruppen besiedelt. 
Bei fachgerechter Umsetzung ist also eine Nutzung der Kästen zu erwarten. 
Aufgrund der insgesamt geringen Distanz zwischen dem westlichsten und östlichs-
ten Cluster lassen sich die Kästen als Kastengruppe zusammenfassen. Nach Zahn 
und Hammer (2017) besteht für Kastengruppen mit > 30 Kästen (im vorliegenden 
Fall 244) die höchste Annahmewahrscheinlichkeit, wobei diese mit der Dauer des 
Vorhandenseins der Kästen ansteigt. Zur Erhöhung der Auffindwahrscheinlichkeit 
besteht ggf. die Möglichkeit im August im direkten Nahbereich der Kästen Sozial-
rufe des Großen Abendseglers abzuspielen. 

                                                 
4  Eine höhere Anzahl an Kästen wurde erwogen, vor dem Hintergrund der geringen Gebietsgröße 

und der vorhandenen Gehölze wird allerdings bezweifelt, dass Kästen in diesem Umfang über-
haupt untergebracht werden können. Im spezifischen Fall wird die hier vorgesehene Anzahl als 
ausreichend erachtet. 
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Die vergleichsweise hohe Anzahl an Kästen, die clusterartige Anordnung unter-
schiedlicher Kastentypen, die Verteilung der Cluster in Bereichen mit unterschied-
lichen kleinklimatischen Voraussetzungen (von West nach Ost in Abb. 3: Tallage 
in Bachnähe, parkartiger Gehölzbestand, besonnter Gehölz-Südrand, im räumli-
chen Zusammenhang mit einem älteren Eichenwald) und ein zeitlicher Vorlauf von 
zwei Vegetationsperioden sind Faktoren, welche die Prognosesicherheit der Maß-
nahme insgesamt deutlich erhöhen. Zahn und Hammer (2017) schreiben in diesem 
Zusammenhang: „Bei günstigen Voraussetzungen können Fledermauskästen die 
Funktion von Einzelquartieren, Zwischenquartieren oder Quartieren für Paarungs-
gruppen übernehmen“, wobei sich günstige Voraussetzungen insbesondere durch 
eine ausreichend vorgezogene Umsetzung (5 Jahre), die Tatsache, dass die betroffe-
nen Tiere bereits Vogel- und/oder Fledermauskästen als Quartiere kennen, sowie 
eine hohe Anzahl an Kästen ergeben. Vor diesem Hintergrund muss konstatiert 
werden, dass das skizzierte Anbringen der Fledermauskästen zwar für sich eine ver-
gleichsweise hohe Prognosesicherheit aufweist, diese voraussichtlich jedoch nicht 
so hoch ist, um speziell das Paarungsquartier des Großen Abendseglers (funktional 
entsprechend der Anforderungen des § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) auszugleichen. 
Weitere Maßnahmen im Kontext der alten, höhlenreichen Weide erscheinen somit 
als erforderlich (s. u.). 
Die Betroffenheit möglicher weiterer Einzelquartiere in den Bäumen kann jedoch 
vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an auszubringenden Fledermauskästen als 
funktional kompensierbar angesehen werden. 
Eine Betreuung der Kästen ist sicherzustellen. Diese muss insbesondere die regel-
mäßige Reinigung beinhalten. 
 
Individuenschutz bei Fällungen 
Zur Vermeidung einer Tötung von Fledermaus- und auch Vogelindividuen sind die 
im Baufeld vorhandenen Bäume (betreffend des Abendsegler-Winterquartierpoten-
zial s. separat folgenden Abschnitt) im Zeitraum 01.11.-28.02. zu fällen. Sollten 
unerwarteterweise Fledermausindividuen in den vorhandenen Baumhöhlen aufge-
funden werden, sind diese in einen bereitzustellenden, zur Überwinterung geeigne-
ten Fledermauskasten zu verbringen, der nachfolgend in einem der Kastencluster 
angebracht wird. Dies wäre zu dokumentieren und der zuständigen Behörde mitzu-
teilen. 
 
Umgang mit der Weide mit einem Paarungs- und möglichen Winterquartier des 
Großen Abendseglers 
Neben den Maßnahmen zum Funktionserhalt sind im Zusammenhang mit dieser 
Weide ebenfalls Maßnahmen zum Individuenschutz erforderlich, da sicherzustellen 
ist, dass es vorhabenbedingt nicht zum Eintreten des Verbotstatbestandes der Tö-
tung von Fledermausindividuen entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt, 
und hierfür ein alleiniger Restriktionszeitraum für Fällungen im vorliegenden Fall 
nicht ausreicht. 
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Vor der Inanspruchnahme der Weide sind die jeweiligen Höhlen ab Anfang Sep-
tember mit einem „Ausflugventil“ (ohrenartiger Gummilappen) zu versehen, der 
ein Ausfliegen der Tiere aus der Baumhöhle ermöglicht, aber kein Wiedereinflie-
gen. Dies kann erst zu einem Zeitpunkt erfolgen, zu dem bereits Ersatzquartiere in 
ausreichender Anzahl angebracht wurden (s. o.). 
Ob ggf. Nachkontrollen der Baumhöhlen erforderlich werden, ist durch die arten-
schutzfachliche Baubegleitung unter Berücksichtigung der lokalen Situation zu ent-
scheiden und mit der zuständigen Behörde abzustimmen.  
Bei entsprechend weit fortgeschrittenem Baufortschritt (zeitlich entzerrt von den 
vorbereitenden Maßnahmen) werden die drei Zwiesel der Weide abgenommen, an 
neue, innerhalb der nächstgelegenen Fledermauskasten-Cluster gelegene Standorte 
transportiert und dort fachgerecht verankert bzw. befestigt. Sollte eine Bergung der 
Zwiesel bzw. von größeren Rumpfteilen nicht möglich sein (Verrottung, Stamm-
fäule o. Ä.) wird versucht werden, einzelne Baumhöhlen aus den Torsi herauszu-
trennen und entsprechend zu verbringen. Die Montagehöhe und -exposition sollte 
der ursprünglichen Exposition der jeweiligen Höhle weitestgehend ähneln. 
Werden lediglich die Höhlen gesichert, müssen diese in Abhängigkeit von der Sta-
bilität des Materials ggf. mit einem Deckel und einem Boden aus sägerauem Holz 
verstärkt werden. Die Deckel sollten um Dachpappe ergänzt werden, um die Höhle 
gegen Witterungseinflüsse zu schützen. 
Die Stammteile bzw. die Höhlenabschnitte werden im westlichsten Fledermauskas-
ten-Cluster angebracht (vgl. Abb. 3), da dieser Bereich kleinklimatisch dem aktu-
ellen Standort der Weide am nächsten kommt. 
Es sollte mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt werden, ob auf die 
Sicherung der Höhlen in der Weide ggf. verzichtet werden kann, sollte sich bei Er-
folgskontrollen herausstellen, dass die Fledermauskästen bis zum möglichen Zeit-
punkt der Entfernung der Weide durch Große Abendsegler als Paarungs- und/oder 
Winterquartier bereits angenommen wurden. Diese Kontrollen könnten während 
der herbstlichen Schwärmphase entweder über die Anbringung automatischer Er-
fassungsgeräte in den Fledermauskasten-Clustern oder über Schwärmkontrollen 
(ggf. auch in Kombination der beiden Methoden) erfolgen. 
 

2.2 Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen durch Le-
bensraumzerschneidung 

Die Untersuchungen von Quetz (2017) und Turni et al. (2022) belegen eine inten-
sive Nutzung des die Körsch begleitenden Gehölzsaumes sowohl als Jagdhabitat 
für mehrere Fledermausarten als auch als Leitstruktur für Transferflüge zwischen 
Quartieren und Nahrungshabitaten. Ein Verbund besteht vermutlich auch zwischen 
dem von Turni et al. (2022) nachgewiesenen Quartier der Bechsteinfledermaus und 
denen, die Bräunicke et al. (2018) festgestellt hatten. 
Im Zuge der Realisierung des Hochwasserschutzdamms kommt es zunächst wäh-
rend der Bauzeit zu einer möglichen Unterbrechung der Leitlinienfunktion der 
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Körsch und ihrer Bachbegleitgehölze. Anlagebedingt besteht die theoretische Mög-
lichkeit einer dauerhaften Unterbrechung oder einer relevanten Erschwerung dieser 
Funktion aufgrund des Baukörpers selbst. 
Entsprechend den Ausführungen der FGSV Arbeitsgruppe Straßenentwurf (2022) 
sind Unterbrechungen von Leitstrukturen insbesondere für sich strukturgebunden 
im Raum bewegende Fledermausarten als negativ zu bewerten. Vor diesem Hinter-
grund werden zunächst in der folgenden Tab. 2 die Einstufungen der FGSV Ar-
beitsgruppe Straßenentwurf (2022) hinsichtlich des Grades der Strukturgebunden-
heit sowie der allgemeinen Flughöhe der im Vorhabenbereich nachgewiesenen Fle-
dermausarten wiedergegeben.  
Tab. 2 Artspezifisches Flugverhalten der nachgewiesenen Fledermausarten 

nach FGSV Arbeitsgruppe Straßenentwurf (2022). 

Arten Strukturgebundenes Fliegen Flughöhe 
Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii) In hohem Maße Niedrig 

Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) In hohem Maße Niedrig 

Kleine Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus) In hohem Maße Niedrig 

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) n.e. n. e. 

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus pipistrellus) Mittel Mittel 

Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) Mittel Niedrig 

Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) In sehr hohem Maße Mittel 

n. e. Arten, die aufgrund ihres geringen Kollisionsrisikos mit dem Straßenverkehr in FGSV Ar-
beitsgruppe Straßenentwurf (2022) nicht eingestuft sind. 

 
Entsprechend der Tab. 2 ist zunächst zu konstatieren, dass es sich bei vier der im 
Vorhabengebiet nachgewiesenen Arten um in sehr hohem oder hohem Maße struk-
turgebunden fliegende handelt. Drei dieser vier Arten fliegen üblicherweise in ge-
ringen Höhen, lediglich eine in mittleren Höhen. Vor diesem Hintergrund sind 
Maßnahmen erforderlich, um die vorhandene Leitlinienfunktion der Körsch und ih-
rer Begleitgehölze sowohl während der Bauphase als auch dauerhaft aufrecht zu 
erhalten (vgl. hierzu auch Turni et al. 2022). Diese Sichtweise wird entsprechend 
der Vorabstimmungen auch von den zuständigen Naturschutzbehörden geteilt (s. 
o.). 
 

2.2.1 Bauzeitliche Maßnahmen 
Zur Vermeidung einer bauzeitlichen Störung der Leitlinienfunktion halten Turni et 
al. (2022) den Einsatz eines 2 m hohen Bauzauns mit Tarnnetz für zielführend, „um 
die Funktion der Leitstruktur bis zum Abschluss der Bautätigkeiten vorübergehend 
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zu überbrücken“. Dem haben sich die Naturschutzbehörden angeschlossen. Diese 
Vorgabe wird im Folgenden konkretisiert. 
Als bedeutendste Maßnahme zur Vermeidung bauzeitlicher Störungen wird seitens 
der Autoren des vorliegenden Berichts insbesondere der Verzicht auf nächtliche 
Bauarbeiten und auf die Beleuchtung der Baustelle gesehen. Vor diesem Hinter-
grund ist während der Bauphase bzw. während der Aktivitätsphase von Fledermäu-
sen (März bis Mitte November) ab 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang auf 
eine Beleuchtung der Baustelle zu verzichten. 
Teil der schutzgutübergreifenden Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
V1.1 im Landschaftspflegerischen Begleitplan ist die Sicherstellung eines mög-
lichst kleinen Baufelds mit einer Baufeldbegrenzung durch ortsfeste Bauzäune. 
Entsprechend der Vorschläge von Turni et al. (2022) sind diese Bauzäune vor allem 
im südlichen Bereich des Baufelds um ein Tarnnetz zur Erhöhung ihrer Funktion 
als Leitstruktur zu ergänzen (vgl. hierzu Abb. 4). Ggf. kann es auch als ausreichend 
eingestuft werden hier lediglich einen blickdichten Bauzaun einzusetzen. Auf der 
Nordseite wird es nicht als erforderlich erachtet, die Bauzäune um ein Tarnnetz zu 
ergänzen, da hier die Zäune mehr oder weniger rechtwinklig von der Körsch und 
somit von der bevorzugten Flugrichtung wegführen. Strukturgebundene Transfer-
flüge über die Gehölzzeile direkt östlich der B 27-Brücke und/oder die Gehölze im 
westlichen Bereich der Kläranlage sind in Nord- und Südrichtung weiter möglich. 
In Verbindung mit den Gehölzen nördlich der Straße „Körschwiesen“ ist für Fle-
dermäuse darüber hinaus ein mögliches nördliches Umfliegen der Baustelle ohne-
hin sichergestellt (vgl. Abb. 4). 
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 Darstellung möglicher Flugstraßen zum strukturgebundenen Umfliegen 

der Baustelle nördlich der Körsch sowie Lage der mittels eines mit Tarn-
netzen versehenen Bauzaunes herzustellenden Fledermausleitstruktur 
(Abbildungsgrundlage Datenlizenz Deutschland - Datenquelle: LGL, 
www.lgl-bw.de - Version 2.0, https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0.). 

Es wird entsprechend üblicher Baustellenabläufe davon ausgegangen, dass die er-
forderlichen Baustellenzufahrten nachts mit einem Bauzaun verschlossen werden, 
sodass hier keine Unterbrechung der Leitfunktion erfolgt.  
Bei der Kombination und fachgerechten Umsetzung der Maßnahmen (Verzicht auf 
Beleuchtung, Bauzaun mit Tarnnetz) wird fachgutachterlicherseits nicht von einer 
erheblichen Störung im Sinne einer Unterbrechung der Korridorfunktion der 
Körsch und ihrer Begleitgehölze während der Bauzeit ausgegangen.  
 

2.2.2 Dauerhafte Maßnahmen 
Da das Dammbauwerk theoretisch zu einer dauerhaften Unterbrechung des Gehölz-
saumes entlang der Körsch führen könnte, werden Maßnahmen zur Wiederherstel-
lung bzw. zum Erhalt der Durchgängigkeit für Fledermäuse als erforderlich erach-
tet. 
In diesem Zusammenhang sind bereits Maßnahmen im landschaftspflegerischen 
Begleitplan vorgesehen. Hierbei handelt es sich zum Einen um die 
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Verminderungsmaßnahme „V2.8 - Gebüsch mittlerer Standorte“, bei der Gebüsche 
im Süden des Dammbauwerks vorgesehen sind (vgl. Abb. 5), und zum Anderen um 
die Wiederherstellungsmaßnahme im prioritären Baufeld „W4 - Feldhecke mittle-
rer Standorte“ und „W5 - Gewässerbegleitender Auwald“ (vgl. Abb. 6), bei der die 
zuvor von Bewuchs freigestellten Bereiche des Baufelds wieder mit entsprechen-
den Gehölzstrukturen versehen werden. 
Vor dem Hintergrund des strukturgebundenen Raumverhaltens mit niedrigen bis 
mittleren Flughöhen (vgl. Tab. 2) ist für die potenziell von anlagebedingten Zer-
schneidungswirkungen betroffenen Fledermausarten davon auszugehen, dass diese 
Strukturen wieder eine entsprechende Leitlinienfunktion erfüllen können. Es ist so-
mit auch für die umliegenden Bereiche von einer Nutzbarkeit für Fledermäuse aus-
zugehen, wenn auch im Falle des Dammbauwerks nicht in derselben Intensität wie 
im aktuellen gehölzbestandenen Zustand. Zudem ist von einer zeitlich ununterbro-
chenen Leitlinienfunktion auszugehen, da sich die bauzeitliche künstliche Leitlinie 
(s. Kap. 2.2.1) im Bereich der Maßnahme W5 befindet. 
Unter der Voraussetzung, dass hier zwingend auf jegliche dauerhafte Beleuchtung 
verzichtet wird (s. u.), wird die ca. 11 m breite strukturelle Unterbrechung des Ge-
hölzbestandes durch den Dammweg und das geplante Betriebsgebäude aufgrund 
der geringen Dimensionierung nicht als relevant eingestuft. 

 
 Minderungsmaßnahmen im Bereich des geplanten Dammbauwerks aus 

dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Stand 13.12.2019; Abbildung 
übermittelt durch GefaÖ, Stuttgart). 
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 Wiederherstellungsmaßnahmen auf den Baustelleneinrichtungsflächen 

aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Stand 13.12.20219; Ab-
bildung übermittelt durch GefaÖ, Stuttgart). 

Um Eine Durchgängigkeit entlang der Körsch sicherzustellen sind insbesondere 
auch Aspekte der Beleuchtung relevant. Grundsätzlich ist eine Zunahme von nächt-
lichem Kunstlicht im Bereich des Wasserkörpers sowie gewässerbegleitender Ge-
hölze und ihres Nahbereichs durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Sollten 
Beleuchtungsanlagen erforderlich sein, sind die folgenden Vorgaben zu beachten: 

• Im Bereich des Dammbauwerks sind ausschließlich streulichtarme Leuchtkörper 
zu nutzen, deren Lichtkegel auf die notwendigen Bereiche beschränkt ist (Ver-
meidung von Abstrahlung vor allem nach oben und in die Horizontale). Eine 
geringe Anbringungshöhe der Lampen kann dazu beitragen, den Lichtkegel zu 
reduzieren (Voigt et al. 2019). Grundsätzlich könnte dies so gestaltet werden, 
dass keine hoch angebrachten Leuchtkörper, sondern etwa bei seitlich undurch-
sichtiger Abschirmung bis in Handlaufhöhe an dieser nach innen und unten ge-
richteten Leuchten Verwendung finden. 

• Zudem sollte eine Aktivierung des Lichts durch Bewegungsmelder (zumindest 
in den Monaten März bis Oktober) erfolgen.  

• Direkt an der Körsch sowie den gewässerbegleitenden Gehölzen und in deren 
Randbereich sollte kein Beleuchtungskörper angebracht werden. Dies ist auch 
aus Gründen des Schutzes nachtaktiver Insekten zu empfehlen. Direkter Licht-
einfall auf die Körsch und ihre Ufer ist jedenfalls zu vermeiden. 

• Hinsichtlich der Lichtfarbe scheinen Fledermäuse eher rötliches Licht zu tole-
rieren, dagegen wird weißes oder grünes Licht eher gemieden. Unter Berück-
sichtigung des Schutzes auch lichtempfindlicher Insektenarten wird eine Licht-
temperatur von < 3000 K empfohlen (vgl. Schroer et al. 2020). 
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Eine gewisse Durchgängigkeit besteht zudem zumindest für die Wasserfledermaus 
auch im Bereich des Durchlasses selbst. Dieser wird bei Mittelwasser eine ca. 1 m 
hohe und 2 m breite Öffnung aufweisen. Nach FGSV Arbeitsgruppe Straßenent-
wurf (2022) werden von der Wasserfledermaus Gewässerunterführungen ab einer 
Querschnittsfläche von 4 m2 genutzt. Entsprechend Sächsisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (2012) werden bei Gewässerdurchlässen aber 
auch Öffnungen mit einer lichten Höhe von 1 bis 1,5 m über Mittelwasser und einer 
Breite von 1,5 bis 2 m von der Art genutzt. 
Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen kann konstatiert werden, dass von 
dem geplanten Dammbauwerk unter Berücksichtigung der Bepflanzungen und der 
Voraussetzung, dass keine dauerhaften Beleuchtungsanlagen neu oder verändert 
vorgesehen werden, keine dauerhafte relevante Trennwirkung für Fledermäuse aus-
gehen wird. 
 

3 Fazit 
Im Zusammenhang mit der geplanten Hochwasserschutzmaßnahme an der Körsch 
bei Stuttgart-Möhringen sind artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Fledermäusen erforderlich. Hierbei handelt es sich um Maßnah-
men zur Tötungsvermeidung, zum Funktionserhalt bzw. zur Vermeidung einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes sowie zur Vermeidung einer Störung durch 
Barrierewirkungen. Die Maßnahmen umfassen die folgenden Aspekte: 
 

• Fällung der Bäume im Zeitraum 01.11.-28.02. (sowie spezifische zusätzliche Vor-
gaben für einen Quartierbereich des Großen Abendseglers). 

• Verzicht auf Beleuchtung der Baustelle und allenfalls stark reduzierte Beleuch-
tung des Dammbauwerkes mit Betriebsweg sowie des neuen Betriebsgebäudes. 

• Anbringung von je 6 Fledermauskästen in 4 Clustern im Umfeld bis März 2025. 

• Bergung und längerfristige Sicherung von Höhlenstrukturen einer alten Weide 
mit Quartiersfunktion inkl. Maßnahmen zum Individuenschutz. 

• Sicherung der Leitlinienfunktion durch bauzeitliche Stellung eines Bauzaunes mit 
ergänzendem Tarnnetz im Süden des Baufelds 

• Förderung der Passierbarkeit des Dammbauwerks für Fledermäuse durch Be-
pflanzungen. 

Die Maßnahmen sind fachgutachterlich zu begleiten und ihre fachgerechte Umset-
zung ist zu dokumentieren. 
Die abschließende Beurteilung ist der zuständigen Behörde vorbehalten. Dies bein-
haltet auch die Frage, ob unter den dargestellten Rahmenbedingungen inkl. der vor-
gesehen Maßnahmen eine artenschutzrechtliche Ausnahme für den Großen Abend-
segler noch als erforderlich erachtet wird.  
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